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Verordnung 
über die Gewährung von Ehrenpensionen.

Vom 28. August 1952

In Durchführung der Verordnung vom 16. März 
1950 zur Entwicklung einer fortschrittlichen demo
kratischen Kultur des deutschen Volkes und zur 
weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen der Intelligenz (GBl. S. 185) wird über 
die Gewährung von Ehrenpensionen folgendes ver
ordnet:

§ 1
(1) Ehrenpensionen sind eine hohe persönliche 

Ehrung durch die Regierung der Deutschen Demo
kratischen Republik. Sie sind eine besondere An
erkennung außerordentlicher Verdienste und Lei
stungen im Dienste des demokratischen Fortschrittes.

(2) Ehrenpensionen können für hervorragende 
Leistungen im Kampf um den Frieden und den 
Sozialismus verdienten Werktätigen, Wissenschaft
lern, Angehörigen der technischen Intelligenz, 
Schriftstellern, Kunstschaffenden, verdienten Per
sönlichkeiten des Staatsapparates und des öffent
lichen Lebens der Deutschen Demokratischen Re
publik gewährt werden. 3

(3) Nationalpreisträger haben gemäß Abschnitt I, 
§ 7, Abs. 10 der Kulturverordnung vom 16NMärz 
1950 (GBl. S. 185) Anspruch auf eine Ehrenpension.

§ 2
(1) Die Ehrenpension wird in der Regel für 

Frauen mit Vollendung des 60. Lebensjahres und 
für Männer mit Vollendung des 65. Lebensjahres 
ausgezahlt. In Fällen vorzeitiger Erwerbs- oder Be
rufsunfähigkeit erfolgt die Zahlung der Ehren
pension mit Beginn des Monats, in dem Erwerbs
oder Berufsunfähigkeit festgestellt worden ist. Für 
Verfolgte des Naziregimes und Bergleute gilt die 
für sie gesetzlich festgelegte Altersgrenze für die 
Zahlung von Renten.

(2) Ehepartner oder Lebenskameraden erhalten 
60°/o, Halbwaisen 10%, Vollwaisen 25% des dem 
verstorbenen Pensionsberechtigten zuerkannten Be
trages. In besonderen Fällen kann eine abweichende 
Sonderregelung getroffen werden. Die gesamten 
Zahlungen an alle Hinterbliebenen dürfen den dem 
Pensionsberechtigten zuerkannten Betrag nicht 
überschreiten.

(3) Zahlungen an überlebende Ehepartner und 
Lebenskameraden enden mit der Eingehung einer 
neuen Lebensgemeinschaft des Hinterbliebenen. Zah
lungen an Waisen enden mit der Vollendung des
18. Lebensjahres und, falls die Berufsausbildung 
nicht abgeschlossen ist, mit der Beendigung der Be
rufsausbildung.


